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Beschlußempfehlung 
des Ausschusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsausschuß) 

zu dem Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, zur Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften 
und zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften 
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Berichterstatter im Bundesrat: Minister Dr. Arno Walter 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Das vom Deutschen Bundestag in seiner 178. Sitzung am 5. Juni 
1997 beschlossene Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, zur Umsetzung gemein-
schaftsrechtlicher Vorschriften und zur Anpassung anderer 
Rechtsvorschriften wird wie aus der Anlage ersichtlich in ein 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 
gefaßt. 

Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner Geschäftsordnung hat der Ver-
mittlungsausschuß beschlossen, daß im Deutschen Bundestag 
über die Fassung insgesamt abzustimmen ist. 

Bonn, den 2. März 1998 

Der Vermittlungsausschuß 

Hans Eichel 

Vorsitzender 

Michael Müller (Düsseldorf) 

Berichterstatter 
Dr. Arno Walter 
Berichterstatter 
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Anlage 

Zweites Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes') 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
18. August 1997 (BGBl. I S. 2081, 2110), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 4 wird Satz 3 durch folgende Sätze ersetzt: 

„Die §§ 1 bis 3, 7, 8a, 9, 12 Abs. 4 Satz 2, § 19 a 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 4, § 19 b Abs. 1 Satz 2 
und 3, § 19 d Satz 1 Nr. 1 und Satz 2, die §§ 19 e, 
19f Abs. 1, die §§ 20, 20a, 20 d Abs. 4 bis 6, 
§ 20 e Abs. 1 bis 4, die §§ 20f, 20 g Abs. 1 bis 6 
und die §§ 21 c bis 23, 26 bis 26 b, 28 bis 31, 38, 39 
gelten unmittelbar. Soweit Behörden des Bundes 
Entscheidungen über Projekte im Sinne des § 19 a 
Abs. 2 Nr. 8 treffen oder solche Projekte durch-
führen, gilt abweichend von Satz 3 auch § 19 c 
unmittelbar." 

2. Nach § 19 werden folgende §§ 19 a bis 19f einge-
fügt: 

,§ 19a 

Europäisches Netz „Natura 2000", 
Begriffsbestimmungen 

(1) Die §§ 19 a bis 19 f dienen dem Aufbau und 
dem Schutz des Europäischen ökologischen Net-
zes „Natura 2000", insbesondere dem Schutz der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der Europäischen Vogelschutzgebiete. Die Län-
der erfüllen die sich aus den Richtlinien 92/43/ 
EWG und 79/409/EWG ergebenden Verpflich-
tungen, insbesondere durch den Erlaß von Vor-
schriften nach Maßgabe der §§ 19 b, 19 c, 19 d 
Satz 1 Nr. 2 und des § 19f Abs. 2 und 3. 

(2) Im Sinne der §§ 19 a bis 19f bedeutet 

1. Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000" 

das kohärente Europäische ökologische Netz 
„Natura 2000" gemäß Artikel 3 der Richtlinie 

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild-
lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L 206 S. 7), 

2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. EG 
Nr. L 103 S. 1), 

3. Richtlinie 83/129 EWG es Rates vom 28. März 1983 betref-
fend die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen be-
stimmter Jungrobben und Waren daraus (ABl.  EG Nr. L 91 
S. 30).  

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 
97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG 
Nr. L 305 S. 42) geändert worden ist, 

2. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Satz 3 der 
Richtlinie 92/43/EWG eingetragenen Gebiete, 

3. Konzertierungsgebiete 

einem Konzertierungsverfahren nach Artikel 5 
der Richtlinie 92/43/EWG unterliegende Ge-
biete von der Einleitung des Verfahrens durch 
die Kommission bis zur Beschlußfassung des 
Rates, 

4. Europäische Vogelschutzgebiete 

Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 
der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 
2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), 
die zuletzt durch die Richtlinie 97/49/EG vom 
29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9) geändert 
worden ist, 

5. prioritäre Biotope 

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit 
einem Sternchen (*) gekennzeichneten Biotope, 

6. prioritäre Arten 

die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit 
einem Sternchen (*) gekennzeichneten Tier-
und Pflanzenarten, 

7. Erhaltungsziele 

Erhaltung oder Wiederherstellung eines gün-
stigen Erhaltungszustands 

a) der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten natürlichen Lebensräume und 
der in Anhang II dieser Richtlinie aufge-
führten Tier- und Pflanzenarten, die in 
einem Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung vorkommen, 

b) der in Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG 
aufgeführten und der in Artikel 4 Abs. 2 
dieser Richtlinie genannten Vogelarten so-
wie ihrer Lebensräume, die in einem Euro-
päischen Vogelschutzgebiet vorkommen, 

8. Projekte 

a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines 
Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung 
oder eines Europäischen Vogelschutzge-
biets, sofern sie einer behördlichen Ent- 
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scheidung oder einer Anzeige an eine Be-
hörde bedürfen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, 

b) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne 
des § 8, sofern sie einer behördlichen Ent-
scheidung oder einer Anzeige an eine Be-
hörde bedürfen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, und 

c) nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
genehmigungsbedürftige Anlagen sowie 
Gewässerbenutzungen, die nach dem Was-
serhaushaltsgesetz einer Erlaubnis oder Be-
willigung bedürfen, 

soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen, geeignet 
sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder ein Europäisches Vogelschutz-
gebiet erheblich zu beeinträchtigen, 

9. Pläne 

Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten 
Verfahren, die bei behördlichen Entscheidun-
gen zu beachten oder zu berücksichtigen sind, 
soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Plänen oder Projekten, geeignet 
sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder ein Europäisches Vogelschutz-
gebiet erheblich zu beeinträchtigen; ausge-
nommen sind Pläne, die unmittelbar der Ver-
waltung der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder der Europäischen Vogel-
schutzgebiete dienen. 

(3) Soweit in Absatz 2 Nr. 5 bis 7 auf Anhänge 
der Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG ver-
wiesen wird, sind diese jeweils in der sich aus 
den Veröffentlichungen im Amtsblatt Teil L der 
Europäischen Gemeinschaften ergebenden Fas-
sung maßgeblich. 

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit macht die Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung, die Konzer-
tierungsgebiete und die Europäischen Vogel-
schutzgebiete im Bundesanzeiger bekannt. 

§ 19b 

Schutzgebiete 

(1) Die Länder wählen die Gebiete, die der 
Kommission nach Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG zu benennen sind, nach den in dieser 
Vorschrift genannten Maßgaben aus. Sie stellen 
das Benehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit her; 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit beteiligt die anderen fach-
lich betroffenen Bundesministerien. Die ausge-
wählten Gebiete werden der Kommission vom 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit benannt. Es übermittelt der 
Kommission gleichzeitig Schätzungen über eine 
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft, die zur 
Erfüllung der Verpflichtungen nach Artikel 6 
Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG einschließlich 

der Zahlung eines finanziellen Ausgleichs für die 
Landwirtschaft erforderlich ist. 

(2) Die Länder erklären die in die Liste der Ge-
biete von gemeinschaftlicher Bedeutung einge-
tragenen Gebiete nach Maßgabe des Artikels 4 
Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG entsprechend 
den jeweiligen Erhaltungszielen zu geschützten 
Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des 
§ 12 Abs. 1. 

(3) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutz-
zweck entsprechend den jewei ligen Erhaltungs-
zielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzun-
gen. Es soll dargestellt werden, ob prioritäre Bio-
tope oder prioritäre Arten zu schützen sind. 
Durch geeignete Gebote und Verbote sowie 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ist sicher-
zustellen, daß den Anforderungen des Artikels 6 
der Richtlinie 92/43/EWG entsprochen wird. Wei-
tergehende Schutzvorschriften bleiben unbe-
rührt. 

(4) Die Unterschutzstellung nach den Absät-
zen 2 und 3 kann unterbleiben, soweit nach an-
deren Rechtsvorschriften, nach Verwaltungsvor-
schriften, durch die Verfügungsbefugnis eines 
öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder 
durch vertragliche Vereinbarungen ein gleich-
wertiger Schutz gewährleistet ist. 

(5) Ist ein Gebiet nach § 19a Abs. 4 bekanntge-
macht, sind 

1. in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung bis zur Unterschutzstellung, 

2. in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vor-
behaltlich besonderer Schutzvorschriften im 
Sinne des § 12 Abs. 2 

alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen 
oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchti-
gungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungs-
ziele maßgeblichen Bestandteilen führen kön-
nen, unzulässig. In einem Konzertierungsgebiet 
sind die in Satz 1 genannten Handlungen, sofern 
sie zu erheblichen Beeinträchtigungen der in ihm 
vorkommenden prioritären Biotope oder prioritä-
ren Arten führen können, unzulässig. 

§ 19c 

Verträglichkeit und Unzulässigkeit 
von Projekten, Ausnahmen 

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Gebiets von gemein-
schaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen 
Vogelschutzgebiets zu überprüfen. Bei Schutz-
gebieten im Sinne des § 12 Abs. 1 ergeben sich 
die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem 
Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschrif-
ten. 

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, daß 
das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen 
eines in Absatz 1 genannten Gebiets in seinen 
für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es 
unzulässig. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt 
nur zugelassen oder durchgeführt werden, so-
weit es 

1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig 
ist und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt 
verfolgten Zweck an  anderer Stelle ohne oder 
mit geringeren Beeinträchtigungen zu errei-
chen, nicht gegeben sind. 

(4) Befinden sich in dem vom Projekt betroffe-
nen Gebiet prioritäre Biotope oder prioritäre 
Arten, können als zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses nur solche im 
Zusammenhang mit der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 
der Landesverteidigung und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günsti-
gen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt 
geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im 
Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 können nur berück-
sichtigt werden, wenn die zuständige Behörde 
zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit eine Stel-
lungnahme der Kommission eingeholt hat. 

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3 in Verbin-
dung .mit Absatz 4 zugelassen oder durchgeführt 
werden, sind die zur Sicherung des Zusammen-
hangs des Europäischen ökologischen Netzes 
„Natura 2000" notwendigen Maßnahmen vorzu-
sehen. Die zuständige Behörde unterrichtet die 
Kommission über das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über 
die getroffenen Maßnahmen. 

§ 19d 

Pläne 

§ 19 c ist entsprechend anzuwenden bei 

1. Linienbestimmungen nach § 16 des Bundes-
fernstraßengesetzes, § 13 des Bundeswasser-
straßengesetzes oder § 2 Abs. 1 des Verkehrs-
wegeplanungsbeschleunigungsgesetzes sowie 

2. sonstigen Plänen, bei Raumordnungsplänen 
im Sinne des § 3 Nr. 7 des Raumordnungsge-
setzes mit Ausnahme des § 19c Abs. 1 Satz 1. 

Bei Bauleitplänen und Satzungen nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs ist § 19 c 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 5 entsprechend an-
zuwenden. 

§ 19e 

Stoffliche Belastungen 

Ist zu erwarten, daß von einer nach dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungs-
bedürftigen Anlage Emissionen ausgehen, die, 
auch im Zusammenwirken mit anderen Anlagen 
oder Maßnahmen, im Einwirkungsbereich dieser 
Anlage ein Gebiet von gemeinschaftlicher Be-
deutung oder ein Europäisches Vogelschutzge-
biet in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheb

-

lich beeinträchtigen, und können die Beeinträch-
tigungen nicht entsprechend § 8 Abs. 2 ausgegli-
chen werden, steht dies der Genehmigung der 
Anlage entgegen, soweit nicht die Voraussetzun-
gen des § 19 c Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 4 er-
füllt sind. § 19c Abs. 1 und 5 gilt entsprechend. 
Die Entscheidungen ergehen im Benehmen mit 
den für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständigen Behörden. 

§ 19f 

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften 

(1) § 19e gilt nicht für Vorhaben im Sinne des 
§ 29 des Baugesetzbuchs in Gebieten mit Bebau-
ungsplänen nach § 30 des Baugesetzbuchs und 
während der Planaufstellung nach § 33 des Bau-
gesetzbuchs. Für Vorhaben im Innenbereich 
nach § 34 des Baugesetzbuchs, im Außenbereich 
nach § 35 des Baugesetzbuchs sowie für Bebau-
ungspläne, soweit sie eine Planfeststellung erset-
zen, bleibt die Geltung des § 19c unberührt. 

(2) Für geschützte Teile von Natur und Land-
schaft und geschützte Biotope im Sinne des § 20 c 
sind die §§ 19c und 19e nur insoweit anzuwen-
den, als die Schutzvorschriften, einschließlich der 
Vorschriften über Ausnahmen und Befreiungen, 
keine strengeren Regelungen für die Zulassung 
von Projekten enthalten. Die Pflichten nach § 19c 
Abs. 4 Satz 2 über die Beteiligung der Kommis-
sion und nach § 19c Abs. 5 Satz 2 über die Unter-
richtung der Kommission bleiben jedoch unbe-
rührt. 

(3) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe 
in Natur und Landschaft, bleiben die im Rahmen 
des § 8 erlassenen Vorschriften der Länder sowie 
die §§ 8a und 9 unberührt.' 

3. § 20a wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20a 

Begriffsbestimmungen 

(1) Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet 

1. Tiere 

a) wildlebende, gefangene oder gezüchtete 
und nicht herrenlos gewordene sowie tote 
Tiere wildlebender Arten, 

b) Eier, Larven, Puppen und sonstige Ent-
wicklungsformen von Tieren wildlebender 
Arten, 

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Tie-
ren wildlebender Arten und 

d) ohne weiteres erkennbar aus Tieren wild- 
lebender Arten gewonnene Erzeugnisse, 

2. Pflanzen 

a) wildlebende, durch künstliche Vermeh-
rung gewonnene sowie tote Pflanzen 
wildlebender Arten, 

b) Samen, Früchte oder sonstige Entwick-
lungsformen von Pflanzen wildlebender 
Arten, 
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c) ohne weiteres erkennbare Teile von Pflan-
zen wildlebender Arten und 

d) ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen 
wildlebender Arten gewonnene Erzeug-
nisse, 

3. Art  

jede Art , Unterart oder Teilpopulation einer 
Art  oder Unterart; für die Bestimmung einer 
Art ist ihre wissenschaftliche Bezeichnung 
maßgebend, 

4. Population 

eine biologisch oder geographisch abge-
grenzte Zahl von Individuen, 

5. heimische Art 

eine wildlebende Tier- oder Pflanzenart, die 
ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges 
Wanderungsgebiet ganz oder teilweise 

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit 
hatte oder 

b) auf natürliche Weise in das Inland aus-
dehnt; 

als heimisch gilt eine wildlebende Tier- oder 
Pflanzenart auch, wenn sich verwilderte oder 
durch menschlichen Einfluß eingebürgerte 
Tiere oder Pflanzen der betreffenden A rt  im 
Inland in freier Natur und ohne menschliche 
Hilfe über mehrere Generationen als Popula-
tion erhalten, 

6. europäische Vogelarten 

in Europa heimische Vogelarten im Sinne des 
Artikels 1 der Richtlinie 79/409/EWG, 

7. besonders geschützte Arten 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A 
oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
des Rates vom 9. Dezember 1996 über den 
Schutz von Exemplaren wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwa-
chung des Handels (ABl. EG 1997 Nr. L 61 
S. 1, Nr. L 100 S. 72, Nr. L 298 S. 70), die 

 zuletzt durch die Verordnung (EG) 
Nr. 2307/97 vom 18. November 1997 (ABl. 
EG Nr. L 325 S. 1) geändert worden ist, 
aufgeführt sind, 

b) nicht unter Buchstabe a fallende 

aa) Tier- und " Pflanzenarten, die in 
Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind, 

bb) europäische Vogelarten, soweit es 
sich nicht um Tierarten handelt, die 
nach § 2 Abs. 1 des Bundesjagdgeset-
zes dem Jagdrecht unterliegen, 

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 20 e Abs. 1 auf-
geführt sind, 

8. streng geschützte Arten 

besonders geschützte Arten, die 

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 
338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

c) in einer Rechtsverordnung nach § ,20 e 
Abs. 2 

aufgeführt sind, 

9. gezüchtete Tiere 

Tiere, die in kontrollierter Umgebung ge-
boren oder auf andere Weise erzeugt und 
deren Elterntiere rechtmäßig erworben wor-
den sind, 

10. künstlich vermehrte Pflanzen 

Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, 
Stecklingen oder Teilungen unter kontrol-
lierten Bedingungen herangezogen worden 
sind, 

11. Anbieten 

Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder 
zu kaufen und ähnliche Handlungen, ein- 
schließlich der Werbung, der Veranlassung 
zur Werbung oder der Aufforderung zu Ver-
kaufs- oder Kaufverhandlungen, 

12. Inverkehrbringen, 

das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, 
Feilhalten und jedes Abgeben an andere, 

13. rechtmäßig 

in Übereinstimmung mit den jeweils gelten-
den Rechtsvorschriften zum Schutz der be-
treffenden Art im jeweiligen Staat sowie mit 
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaf-
ten auf dem Gebiet des Artenschutzes und 
dem Washingtoner Artenschutzübereinkom-
men im Rahmen ihrer jeweiligen räumlichen 
und zeitlichen Geltung oder Anwendbarkeit, 

14. Mitgliedstaat 

ein Staat, der Mitglied der Europäischen 
Union ist, 

15. Drittland 

ein Staat, der nicht Mitglied der Europäi-
schen Union ist. 

(2) Dem Verkaufen im Sinne dieses Gesetzes 
stehen das Tauschen und das entgeltliche Über-
lassen zum Gebrauch oder zur Nutzung gleich. 

(3) Wenn die in Absatz 1 Nr. 7 genannten Arten 
bereits auf Grund der bis zum ... (einsetzen: Da-
tum des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes) geltenden Vorschriften unter besonderem 
Schutz standen, gilt als Zeitpunkt der Unter-
schutzstellung derjenige, der sich aus diesen Vor-
schriften ergibt. Entsprechendes gilt für die in 
Absatz 1 Nr. 8 genannten Arten, soweit sie nach 
den bis zum ... (einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes) geltenden 
Vorschriften als vom Aussterben bedroht be-
zeichnet waren. 
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(4) Die Begriffsbestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 bleiben unberührt. Soweit in die-
sem Abschnitt oder in § 30 auf Anhänge der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97, der Verordnung (EWG) 
Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 
zum Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft 
und der Einfuhr von Pelzen und Waren von be-
stimmten Wildtierarten aus Ländern, die Teller-
eisen oder den internationalen humanen Fang-
normen nicht entsprechende Fangmethoden an-
wenden (ABl. EG Nr. L 308 S. 1), der Richtlinien 
92/43/EWG und 79/409/EWG und der Richtlinie 
83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betref-
fend die Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fel-
len bestimmter Jungrobben und Waren daraus 
(ABl. EG Nr. L 91 S. 30), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 89/370/EWG vom 8. Juni 1989 
(ABl. EG Nr. L 163 S. 37), verwiesen wird oder 
auf Vorschriften der genannten Rechtsakte ver-
wiesen wird, in denen auf Anhänge Bezug ge-
nommen wird, sind diese jeweils in der sich aus 
den Veröffentlichungen im Amtsblatt Teil L der 
Europäischen Gemeinschaften ergebenden gel-
tenden Fassung maßgeblich. 

(5) Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit macht die beson-
ders geschützten und die streng geschützten Ar-
ten  im Bundesanzeiger bekannt. " 

4. § 20 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Vor Nummer 1 werden nach dem 
Wort  „Artenschutzes" die Angabe 
„ , insbesondere zur Erfüllung der 
sich aus Artikel 15 der Richtlinie 92/ 
43/EWG, Artikel 8 der Richtlinie 79/ 
409/EWG oder aus internationalen 
Artenschutzübereinkommen erge-
benden Verpflichtungen, " einge-
fügt. 

bbb) In Nummer 1 werden die Wörter 
„die Ein- oder Ausfuhr," gestrichen. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „den Bundes-
ministerien der Finanzen und" durch die 
Wörter „dem Bundesministerium" ersetzt. 

b) In Absatz 5 Halbsatz 1 werden die Wörter 
„ , der Finanzen" gestrichen. 

c) Absatz 6 Satz 2 wird gestrichen. 

5. § 20 e wird wie folgt gefaßt: 

„§ 20e 

Ermächtigungen zur Unterschutzstellung 

(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmte, nicht unter § 20 a Abs. 1 
Nr. 7 Buchstabe a oder b fallende und nicht nach 
§ 2 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes dem Jagd-
recht unterliegende Tier- und Pflanzenarten oder 
Populationen solcher Arten unter besonderen 
Schutz zu stellen, soweit es sich um heimische 

Arten handelt, die im Inland durch den menschli-
chen Zugriff in ihrem Bestand gefährdet sind, 
oder soweit es sich um Arten handelt, die mit sol-
chen gefährdeten Arten oder mit Arten im Sinne 
des § 20 a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b verwechselt 
werden können. 

(2) Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. bestimmte, nach § 20 a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe a 
oder b besonders geschützte 

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B 
der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt 
sind, 

b) europäische Vogelarten, 

2. bestimmte sonstige Tier- und Pflanzenarten im 
Sinne des Absatzes 1 

unter strengen Schutz zu stellen, soweit es sich 
um heimische Arten handelt, die im Inland vom 
Aussterben bedroht sind. 

(3) Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates 

1. näher zu bestimmen, welche Teile von Tieren 
oder Pflanzen besonders geschützter Arten 
oder aus solchen Tieren oder Pflanzen gewon-
nene Erzeugnisse als ohne weiteres erkennbar 
im Sinne des § 20 a Abs. 1 Nr. 1 Buchstäbe c 
und d oder Nr. 2 Buchstabe c und d anzusehen 
sind, 

2. bestimmte besonders geschützte Arten oder 
ausländische Herkünfte von Tieren oder Pflan-
zen besonders geschützter Arten von Verboten 
des § 20 f ganz, teilweise oder unter bestimm-
ten • Voraussetzungen auszunehmen, soweit 
der Schutzzweck dadurch nicht gefährdet 
wird und die Artikel 12, 13 und 16 der Richt-
linie 92/43/EWG, die Artikel 5 bis 7 und 9 der 
Richtlinie 79/409/EWG, sonstige Rechtsakte 
der Europäischen Gemeinschaften oder Ver-
pflichtungen aus internationalen Artenschutz-
übereinkommen nicht entgegenstehen. 

(4) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 
bis 3 bedürfen des Einvernehmens mit dem Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, soweit sie sich auf Tierarten, die 
dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, oder 
auf durch künstliche Vermehrung gewonnene 
oder forstlich nutzbare Pflanzen beziehen. 

(5) Die Länder können Vorschriften über den 
besonderen Schutz weiterer wildlebender heimi-
scher Tier- und Pflanzenarten, insbesondere in 
Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführ-
ter Arten, erlassen, soweit dies wegen der Ge-
fährdung des Bestands durch den menschlichen 
Zugriff oder zur Sicherung der in Artikel 14 
Abs. 1 dieser Richtlinie genannten Zwecke in 
dem jeweiligen Land erforderlich ist. Satz 1 gilt 
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nicht für Tierarten, die nach § 2 Abs. 1 des Bun-
desjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegen." 

6. § 20f wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt: 

„Vorschriften für besonders geschützte und 
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten". 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden die Wörter „vom 
Aussterben bedrohten" durch die Wörter 
„streng geschützten" ersetzt und nach 
dem Wort  „Arten" die Wörter „und der 
europäischen Vogelarten" eingefügt. 

bb) In Nummer 4 werden die Wörter „vom 
Aussterben bedrohten" durch die Wörter 
„streng geschützten" ersetzt. 

c) Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 und 
2 a ersetzt: 

„(2) Es ist ferner verboten, 

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschütz-
ten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu 
nehmen, in Besitz oder Gewahrsam zu ha-
ben oder zu be- oder verarbeiten (Besitzver-
bote), 

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschütz-
ten Arten im Sinne des § 20 a Abs. 1 Nr. 7 
Buchstabe b und c 

a) zu verkaufen oder zu Verkaufszwecken 
vorrätig zu halten, anzubieten oder zu 
befördern, 

b) zu kommerziellen Zwecken zu kaufen, 
zum Kauf anzubieten, zu erwerben, zur 
Schau zu stellen oder sonst zu verwen-
den 

(Vermarktungsverbote) . 

Die Artikel 8 und 9 der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 bleiben unberührt. 

(2 a) Die Besitz- und Vermarktungsverbote 
gelten auch für 

1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie 
83/129/EWG, die entgegen den Artikeln 1 
und 3 dieser Richtlinie nach dem 30. Sep-
tember 1983 in die Gemeinschaft gelangt 
sind, 

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsver-
ordnung nach § 26 Abs. 3 a bestimmt sind." 

7. § 20 g wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden durch folgende 
Absätze 1 bis 2 b ersetzt: 

„(1) Von den Besitzverboten sind, soweit 
sich aus einer Rechtsverordnung nach § 26 
Abs. 2 nichts anderes ergibt, ausgenommen 
Tiere und Pflanzen, die rechtmäßig 

1. in der Gemeinschaft gezüchtet und nicht 
herrenlos geworden, durch künstliche Ver-
mehrung gewonnen oder der Natur ent-
nommen worden sind, 

2. aus Drittländern in die Gemeinschaft ge-
langt sind. 

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht 

1. für Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne 
des § 20 a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b, die 
nach dem ... (einsetzen: Datum des Tages 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes) aus 
einem Drittland unmittelbar in das Inland 
gelangt sind, 

2. für lebende Tiere und Pflanzen der Arten 
im Sinne des § 20 a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe c, 
die nach dem ... (einsetzen: Datum des Ta-
ges vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes) 
aus einem Drittland unmittelbar in das In-
land gelangt sind, es sei denn, eine Zoll-
stelle hat auf einer Einfuhrbescheinigung 
vermerkt, daß die Tiere oder Pflanzen aus 
einem Drittland unmittelbar in das Inland 
gelangt sind. 

(2) Von den Besitzverboten sind ferner aus-
genommen Tiere und Pflanzen der in § 20 f 
Abs. 2 a Nr. 2 genannten Arten, die vor ihrer 
Aufnahme in eine Rechtsverordnung nach § 26 
Abs. 3 a rechtmäßig im Inland erworben wor-
den sind. 

(2 a) Soweit nach Absatz 1 Tiere und Pflan-
zen keinen Besitzverboten unterliegen, sind 
sie auch von den Vermarktungsverboten aus-
genommen. Dies gilt vorbehaltlich einer 
Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 2 nicht für 

1. der Natur entnommene Tiere und Pflanzen 
der streng geschützten Arten, 

2. der Natur entnommene Vögel europäischer 
Arten, soweit sie nicht in Anhang III der 
Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind. 

(2 b) Von den Vermarktungsverboten sind 
abweichend von Absatz 2 a Satz 2 ausgenom-
men 

1. a) Tiere und Pflanzen der in Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Ar-
ten, die vor dem 5. Juni 1994, 

b) Vögel europäischer Arten, die vor dem 
6. April 1981 

rechtmäßig erworben worden sind, 

2. Tiere und Pflanzen der den Richtlinien 92/ 
43/EWG und 79/409/EWG unterliegenden 
Arten, die in einem Mitgliedstaat in Über-
einstimmung mit den Richtlinien zu den in 
§ 20 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Hand-
lungen freigegeben worden sind, 

3. Tiere und Pflanzen der Arten im Sinne des 
§ 20 a Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe c, die nach 
dem ... (einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes) recht-
mäßig aus einem Drittland unmittelbar in 
das Inland gelangt sind." 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Besitz-, Ver-
marktungs- und sonstige Verkehrsverboten" 
durch die Wörter „Besitz- und Vermarktungs-
verboten" und die Wörter „vom Aussterben 
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bedrohten" durch die Wörter „streng ge-
schützten" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter „vom 
Aussterben bedrohten" durch die Wörter 
„streng geschützten" ersetzt. 

d) Die Absätze 5 und 6 werden wie folgt gefaßt: 

„(5) Die nach den §§ 21 c und 21 d Abs. 1 
oder nach Landesrecht zuständigen Behörden 
können Ausnahmen von den Besitz- und Ver-
marktungsverboten zulassen, soweit dies für 
die Verwertung beschlagnahmter oder einge-
zogener Tiere und Pflanzen erforderlich ist 
und Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaften nicht entgegenstehen. 

(6) Die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden können im Einzelfall weitere Ausnah-
men von den Verboten des § 20f zulassen, so-
weit dies 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, 
fischerei-, wasser- oder sonstiger gemein-
wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflan-
zenwelt oder 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre oder Wie-
deransiedlung oder diesen Zwecken die-
nende Maßnahmen der Aufzucht oder 
künstlichen Vermehrung 

erforderlich ist. Das Bundesamt für Natur-
schutz kann im Falle des Verbringens aus 
Drittländern im Einzelfall weitere Ausnahmen 
von den Verboten des § 20f zulassen, um un-
ter kontrollierten Bedingungen eine vernünf-
tige Nutzung von Tieren und Pflanzen be-
stimmter Arten im Sinne des § 20 a Abs. 1 Nr. 7 
Buchstabe b zu ermöglichen. Ausnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 dürfen nur zugelas-
sen werden, soweit der Bestand und die Ver-
breitung der betreffenden Population oder A rt 

 dadurch nicht nachteilig beeinflußt wird, 
Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG 
und Artikel 9 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/ 
409/EWG beachtet sind und Vorschriften 
einer Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 2, son-
stige Belange des Artenschutzes oder Ver-
pflichtungen aus internationalen Artenschutz-
übereinkommen nicht entgegenstehen. Die 
Landesregierungen können die in Satz 1 ge-
nannten Ausnahmen allgemein durch Rechts-
verordnung zulassen, soweit es sich nicht um 
Tiere und Pflanzen der streng geschützten Ar-
ten handelt. Die Landesregierungen können 
die Befugnis nach Satz 4 durch Rechtsverord-
nung auf andere Landesbehörden übertragen." 

8. Die §§ 21 bis 21 b werden aufgehoben. 

9. § 21 c wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21c 

Zuständigkeiten für die Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

(1) Vollzugsbehörden im Sinne des Artikels 13 
Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 und des 

Artikels IX des Washingtoner Artenschutzüber-
einkommens sind 

1. das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit für den Verkehr 
mit anderen Vertragsparteien und mit dem 
Sekretariat (Artikel IX Abs. 2 des Washing-
toner Artenschutzübereinkommens) und die in 
Artikel 12 Abs. 1, 3 und 5, den Artikeln 13 und 
14 Abs. 1 Buchstabe c und Abs. 2 Satz 2, 
Artikel 15 Abs. 1 und 4 Buchstabe a und c und 
Abs. 5 und Artikel 20 der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 genannten Aufgaben, 

2. das Bundesamt für Naturschutz 

a) für die Erteilung von Ein- und Ausfuhrge-
nehmigungen und Wiederausfuhrbeschei-
nigungen im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 
und 2 und des Artikels 5 Abs. 1 und 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 sowie von son-
stigen Dokumenten im Sinne des Artikels IX 
Abs. 1 Buchstabe a des Washingtoner Ar-
tenschutzübereinkommens, 

b) für die Zulassung von Ausnahmen nach 
Artikel 8 Abs. 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 338/97 im Falle der Einfuhr, 

c) für die Anerkennung von Bet rieben, in 
denen im Sinne des Artikels VII Abs. 4 
des Washingtoner Artenschutzübereinkom-
mens Exemplare für Handelszwecke ge-
züchtet oder künstlich vermehrt werden, 

3. die nach § 21 d Abs. 3 bekanntgegebenen 
Zollstellen für die Kontrolle des grenzüber-
schreitenden Verkehrs mit Drittländern, 

4. die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
für alle übrigen Aufgaben im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97. 

(2) Wissenschaftliche Behörde im Sinne des 
Artikels 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 
ist das Bundesamt für Naturschutz." 

10. § 21 d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Das Bundesministerium der Finanzen 
und die von ihm bestimmten Zollstellen wir-
ken bei der Überwachung der Ein- und Aus-
fuhr von Tieren und Pflanzen, die einer Ein-
oder Ausfuhrregelung nach Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaften unterliegen, 
sowie bei der Überwachung von Besitz- und 
Vermarktungsverboten nach diesem Ab-
schnitt im Warenverkehr mit Drittländern 
mit. " 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Auf Zollstellen, bei denen lebende Tiere und 
Pflanzen abgefertigt werden, ist besonders 
hinzuweisen." 

11. § 21 e wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21e 

Verfahren bei der Ein- und Ausfuhr 

Wer Tiere oder Pflanzen, die einer Ein- oder 
Ausfuhrregelung nach Rechtsakten der Euro- 
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päischen Gemeinschaften unterliegen, ein- oder 
ausführt, hat sie zur Ein- oder Ausfuhr unter Vor-
lage der für die Ein- oder Ausfuhr vorgeschriebe-
nen Genehmigungen oder sonstigen Dokumente 
bei einer nach § 21 d Abs. 3 bekanntgegebenen 
Zollstelle anzumelden und auf Verlangen vorzu-
führen. " 

12. § 21 f wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wörter 
„auf Grund der Verordnung (EWG) 
Nr. 3626/82 oder dieses Abschnittes" 
durch die Wörter „nach Rechtsakten der 
Europäischen Gemeinschaften oder Be-
sitz- oder Vermarktungsverboten nach 
diesem Abschnitt" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wo rt  „aner-
kannten" das Wort  „deutschen" gestri-
chen und die Wörter „auf Grund der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3626/82 oder dieses 
Abschnittes" durch die Wörter „nach 
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften oder Besitz- und Vermarktungs-
verboten nach diesem Abschnitt" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „Vermark-
tungs- oder sonstige Verkehrsverbote" durch 
die Wörter „Besitz- und Vermarktungsver-
bote" ersetzt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Artikel 8 Abs. 6 und Artikel 16 Abs. 3 
und 4 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleiben 
unberührt." 

13. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „vom 
Aussterben bedrohten" durch die Wörter 
„streng geschützten" ersetzt und die Wör-
ter „oder der in Anhang C Teil 1 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3626/82 aufgeführten 
Arten" gestrichen. 

bb) Im Satzteil nach Nummer 2 werden nach 
der Angabe „ 1980" die Wörter „oder in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages 
genannten Gebiet vor dem 1. Juli 1990" 
eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach der Angabe 
„1987" die Wörter „oder in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet vor 
dem 1. Juli 1990" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Soweit nach den Artikeln 8 und 9 der 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 die Berechtigung 
zu den dort  genannten Handlungen nachzu-
weisen ist oder für den Nachweis bestimmte 
Dokumente vorgeschrieben sind, ist der Nach-
weis in der in der genannten Verordnung vor-
geschriebenen Weise zu führen." 

d) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 f gilt entsprechend; § 21 f Abs. 1 Satz 2 
gilt mit der Maßgabe, daß auch die Vorlage 
einer Bescheinigung einer sonstigen unab-
hängigen sachverständigen Stelle oder Person 
verlangt werden kann. " 

14. In § 23 Abs. 1 werden die Wörter „Verordnungen 
(EWG) Nr. 3626/82 und 3418/83" durch die Wör-
ter „Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaf-
ten " ersetzt. 

15. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder der in 
Anhang III des Washingtoner Arten-
schutzübereinkommens in der Fassung 
des Anhangs A der Verordnung (EWG) 
Nr. 3626/82 aufgeführten Arten" gestri-
chen. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „Anbau ge-
wonnene" durch die Wörter „künstliche 
Vermehrung gewonnene oder forstlich 
nutzbare" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden vor Nummer 1 nach den 
Wörtern „erforderlich ist" die Wörter „und 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften 
nicht entgegenstehen" eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 2 werden die Wörter 
„zur Erleichterung der Überwa-
chung der Ein- und Ausfuhr oder" 
gestrichen. 

bbb) In Nummer 3 werden die Wörter 
„den Anbau" durch die Wörter „die 
künstliche Vermehrung" ersetzt. 

ccc) In Nummer 4 werden die Wörter 
„Besitz-, Vermarktungs- und sonsti-
gen Verkehrsverbote" durch die 
Wörter „Besitz- und Vermarktungs-
verbote " ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Anbau ge-
wonnene" durch die Wörter „künstliche 
Vermehrung gewonnene oder forstlich 
nutzbare" ersetzt. 

cc) In Satz 3 werden die Wörter „ , Rechtsver-
ordnungen nach Satz 1 Nr. 2 zusätzlich 
des Einvernehmens mit dem Bundesmini-
sterium der Finanzen" gestrichen. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a ein-
gefügt: 

„(3 a) Das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates nichtheimische 
nicht besonders geschützte Tier- und Pflan-
zenarten zu bestimmen, für die nach § 20f 
Abs. 2 a Nr. 2 die Verbote des § 20f Abs. 2 gel-
ten, soweit dies wegen der Gefahr einer Ver-
fälschung der heimischen Tier- oder Pflanzen- 

 



Drucksache 13/10003 	Deutscher Bundestag —13. Wahlperiode 

welt oder der Gefährdung des Bestands oder 
der Verbreitung heimischer wildlebender 
Tier- oder Pflanzenarten oder von Populatio-
nen solcher Arten erforderlich ist. Rechtsver-
ordnungen nach Satz 1 bedürfen des Einver-
nehmens mit dem Bundesministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten, soweit 
sie sich auf Tierarten, die dem Jagd- oder 
Fischereirecht unterliegen, auf Tierarten, die 
zum Zweck des biologischen Pflanzenschut-
zes eingesetzt werden, oder auf durch künst-
liche Vermehrung gewonnene oder forstlich 
nutzbare Pflanzen beziehen. " 

e) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „3" durch die 
Angabe „3 a" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

16. In § 26 b Satz 1 werden die Wörter „Verordnun-
gen (EWG) Nr. 3626/82 und 3418/83" durch die 
Wörter „Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaften" ersetzt. 

17. § 26 c wird aufgehoben. 

18. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 werden die Wörter „einer 
besonders geschützten Art " gestrichen. 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „einer 
besonders geschützten Art " gestrichen 
und das Komma am Ende durch das Wort 

 „oder" ersetzt. 

cc) Nummer 3 wird wie folgt gefaßt: 

„3. entgegen § 20 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 
auch in Verbindung mit Abs. 2 a Nr. 1 
oder 2, Nr. 2 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 3 a, 
ein Tier oder eine Pflanze verkauft, zu 
Verkaufszwecken vorrätig hält, an-
bietet oder befördert oder ein Tier 
oder eine Pflanze zu kommerziellen 
Zwecken kauft, zum Kauf anbietet, 
erwirbt, zur Schau stellt oder sonst 
verwendet. " 

dd) Die Nummern 4 und 5 werden aufgeho-
ben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Eingangssatz wird das Wort  „auch" 
gestrichen. 

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. einer Rechtsverordnung nach 

a) § 20 d Abs. 4 Satz 1, § 26 Abs. 1 
oder 3 Satz 1, 

b) § 21 d Abs. 2 oder 

c) § 26 Abs. 2 

oder einer vollziehbaren Anordnung 
auf Grund einer solchen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm- 

ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist,". 

cc) In den Nummern 2 und 3 werden jeweils 
die Wörter „einer vom Aussterben be-
drohten Art " gestrichen. 

dd) Nummer 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. entgegen § 20 f Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
auch in Verbindung mit Abs. 2 a Nr. 1 
oder 2, Nr. 2 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 26 Abs. 3 a, 
ein Tier oder eine Pflanze in Besitz 
oder Gewahrsam nimmt, in Besitz 
oder Gewahrsam hat oder be- oder 
verarbeitet, ". 

ee) Die Nummern 5, 6, 8 und 11 werden auf-
gehoben. 

ff) Nummer 7 wird wie folgt gefaßt: 

„7. entgegen § 21 e ein Tier oder eine 
Pflanze nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig zur Ein- oder Ausfuhr an-
meldet oder nicht oder nicht rechtzei-
tig vorführt," . 

gg) In Nummer 9 werden die Wörter „oder 
nicht vollständig" durch die Wörter 
„ , nicht vollständig oder nicht rechtzeitig" 
ersetzt und das Komma am Ende durch 
das Wort  „oder" ersetzt. 

hh) In Nummer 10 wird das Wort  „oder" am 
Ende durch einen Punkt ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 2 a 
und 2 b eingefügt: 

„ (2 a) Ordnungswidrig handelt, wer gegen 
die Verordnung (EG) Nr. 338/97 verstößt, in-
dem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 4 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 
Satz 1 oder Artikel 5 Abs. 1 oder 4 Satz 1 
ein Exemplar einer dort  genannten Art  ein-
führt, ausführt oder wiederausfüh rt , 

2. entgegen Artikel 4 Abs. 3 oder 4 eine Ein-
fuhrmeldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

3. entgegen Artikel 8 Abs. 1, auch in Verbin-
dung mit Abs. 5, ein Exemplar einer do rt 

 genannten Art  zu kommerziellen Zwecken 
kauft, zum Kauf anbietet, erwirbt, zur 
Schau stellt oder verwendet oder ein Exem-
plar verkauft, zu Verkaufszwecken vorrätig 
hält, anbietet oder befördert oder 

4. einer vollziehbaren Auflage nach Artikel 11 
Abs. 3 zuwiderhandelt. 

(2 b) Ordnungswidrig handelt, wer gegen 
die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 verstößt, 
indem er vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 2 ein Tellereisen verwen-
det oder 

2. entgegen Artikel 3 Abs. 1 Satz 1 einen Pelz 
einer dort  genannten Tierart oder eine do rt 

 genannte Ware in die Gemeinschaft ver-
bringt." 
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d) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1, des Absatzes 2 Nr. 1 
Buchstabe c und Nr. 4, des Absatzes 2 a Nr. 1 
und 3 und des Absatzes 2 b mit einer Geld-
buße bis zu hunderttausend Deutsche Mark, 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis 
zu zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet 
werden. " 

e) In Absatz 4 werden die Nummern 1 und 2 wie 
folgt gefaßt: 

„1. das Bundesamt für Naturschutz in den Fäl-
len 

a) des Absatzes 1 Nr. 3, des Absatzes 2 
Nr. 4 und des Absatzes 2 a Nr. 3 bei Zu-
widerhandlungen im Zusammenhang 
mit der Einfuhr in die oder der Ausfuhr 
aus der Gemeinschaft, 

b) des Absatzes 2 Nr. 9 bei Verletzungen 
der Auskunftspflicht gegenüber dem 
Bundesamt, 

c) des Absatzes 2 Nr. 10 bei Maßnahmen 
des Bundesamts, 

d) des Absatzes 2 a Nr. 1 und des 
Absatzes 2 b Nr. 2, 

2. das zuständige Hauptzollamt in den Fällen 
des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 7 
und des Absatzes 2 a Nr. 2," . 

19. § 30 a wird wie folgt geändert: 

a) In den Absätzen 1 und 2 wird jeweils nach der 
Angabe „ § 30 Abs. 1" die Angabe „ , Abs. 2 a 
Nr. 1 oder 3 oder Abs. 2b" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „vom Ausster-
ben bedrohten" durch die Wörter „streng ge-
schützten" ersetzt. 

c) In Absatz 4 werden nach dem Wo rt  „Täter" 
die Wörter „in den Fällen des Absatzes 2" ein-
gefügt. 

20. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Von den Verboten und Geboten dieses 
Gesetzes und den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsvorschriften kann 
auf Antrag Befreiung gewährt werden, 
wenn 

1. die Durchführung der Vorschriften im 
Einzelfall 

a) zu einer nicht beabsichtigten Härte 
führen würde und die Abweichung 
mit den Belangen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege zu ver-
einbaren ist oder 

b) zu einer nicht gewollten Beeinträch-
tigung von Natur und Landschaft 
führen würde oder 

2. überwiegende Gründe des Gemein-
wohls die Befreiung erfordern 

und die Artikel 12, 13 und 16 der Richt-
linie 92/43/EWG oder die Artikel 5 bis 7 
und 9 der Richtlinie 79/409/EWG nicht 
entgegenstehen. " 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „für die Ver-
bote des Artikels 6 Abs. 1 und 2 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3626/82, sofern zu-
sätzlich einer der dort für die Zulassung 
von Ausnahmen genannten Gründe vor-
liegt, und" gestrichen. 

b) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter „Ein-
oder Ausfuhr" durch die Wörter „Einfuhr aus 
Drittländern" ersetzt. 

21. Nach § 38 wird folgender § 39 eingefügt: 

„§39 , 

Übergangsvorschrift 

(1) Abweichend von § 4 Satz 3 gelten bis 
zum ... (einsetzen: Datum des letzten Tages der 
sich aus Artikel 3 dieses Gesetzes ergebenden 
Frist) auch § 19 b Abs. 5, §§ 19 c und 19 d Satz 1 
Nr. 2 unmittelbar. Soweit die Länder vor Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist hinsichtlich der do rt 

 genannten Vorschriften Regelungen zur Erfül-
lung der sich aus Artikel 75 Abs. 3 des Grundge-
setzes ergebenden Pflicht erlassen, tritt Satz 1 
mit Inkrafttreten der jewei ligen landesgesetzli-
chen Regelung außer Kraft. 

(2) Auf Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 
in bezug auf Tiere oder Pflanzen einer der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3626/82 unterliegenden be-
sonders geschützten A rt , die vor dem 1. Juni 
1997 begangen worden sind, finden die §§ 30 
und 30 a in der bis zum ... (einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes) gel-
tenden Fassung Anwendung. § 4 Abs. 3 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten und § 2 Abs. 3 
des Strafgesetzbuches finden insoweit keine An-
wendung. " 

Artikel 2 

Änderung weiterer Rechtsvorschriften 

(1) § 6 des Wasserhaushaltsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 1996 
(BGBl. I S. 1695) wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

2. Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind 
auch zu versagen, soweit von der beabsichtigten 
Benutzung eine erhebliche Beeinträchtigung eines 
Gebiets von gemeinschaftlicher Bedeutung, eines 
Europäischen Vogelschutzgebiets oder eines Kon-
zertierungsgebiets im Sinne des § 19 a Abs. 2 Nr. 3 
des Bundesnaturschutzgesetzes in seinen für die 
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeb-
lichen Bestandteilen zu erwarten ist und die 
Beeinträchtigung nicht entsprechend § 8 Abs. 2 
Satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes ausgegli- 
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chen werden kann. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
aussetzungen des § 19 c Abs. 3 in Verbindung mit 
Abs. 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vorliegen. 
§ 19 c Abs. 1 und 5 und § 19f Abs. 2 des Bundes-
naturschutzgesetzes gelten entsprechend. " 

(2) In § 39 Abs. 1 Nr. 1 des Pflanzenschutzgesetzes 
vom 15. September 1986 (BGBl. I S. 1505), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1440) geändert worden ist, wird die Anga-
be „ § 20e" durch die Angabe „ § 20 a Abs. 1 Nr. 7" er-
setzt. 

Artikel 3 

Anpassung des Landesrechts 

Die Verpflichtung der Länder gemäß Artikel 75 
Abs. 3 des Grundgesetzes ist innerhalb von fünf Jah-

ren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu er-
füllen. 

Artikel 4 

Bekanntmachung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit kann den Wortlaut des Bun-
desnaturschutzgesetzes in der vom Inkrafttreten die-
ses Gesetzes an  geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt bekanntmachen. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

 


